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Beschluss 
 
 
 
Beschlussgegenstand 
Trägerwechsel der kommunalen Kindertageseinrichtung „Wichtelhaus„ in Obersdorf in freie 

Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Sangerhausen e.V. zum 01.01.2024 

 

 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat beschließt den Trägerwechsel der kommunalen Kindertageseinrichtung 
„Wichtelhaus“ in Obersdorf zum 01.01.2024 in eine freie Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Sangerhausen e.V. 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt einen entsprechenden Vertrag über den 
Trägerwechsel abzuschließen und mit der Arbeiterwohlfahrt zur Übertragung des 
Grundstücks der jetzigen Kindertageseinrichtung in Obersdorf zu verhandeln. 
Sodann ist eine entsprechende Beschlussvorlage zur Grundstücksübertragung dem Stadtrat 
vorzulegen.  
 
 
 
29.06.2023 Stadtrat 
Beschluss – Nr:  12-36/23 
mehrheitlich abgelehnt 
Ja 1  Nein 18  Enthaltung 5  Befangen 0   
 
 
 

 
 
Bemerkung: 
 
Aufgrund des § 33 KVG LSA waren keine Mitglieder 
des Stadtrates von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 
 
Veröffentlichung: 
tritt in Kraft am: 01.01.2024 
 
 
 
 
 
 
Sangerhausen, 29.06.2023 
 
 
gez. S. Strauß 
Oberbürgermeister 
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